
 

Bildungs- und Kulturdepartement 

Amt für Volks- und Mittelschulen AVM 

Schulaufsicht / Evaluation 

 

 

Amt für Volks- und Mittelschulen AVM 
Brünigstrasse 178, 6060 Sarnen 
Postadresse: Postfach 1254, 6061 Sarnen 
Tel.041 666 62 47, Fax 041 660 27 27 
avm@ow.ch 

www.schulen.ow.ch 

 

 

 
 

 
 

Verfahrensschritte bei Schulentwicklungsprojekten 
 in den Gemeinden 

Regelung Eingabe / Stellungnahme 
 

 

 

Mit dem Bildungsgesetzes vom 16. März 2006 und dem Wegfall des Erziehungsrats sind die 
Schulen verpflichtet, das Amt für Volks- und Mittelschulen AVM über die in Angriff genom-
menen Schulentwicklungsprojekte und -modelle vorgängig zu informieren. Die Zustellung 
des Schulratsprotokolls an das AVM ist hierfür ein nicht genügendes Kommunikationsmittel. 

Der folgende Ablauf leitet durch die Verfahrensschritte, die von der Schulleitung befolgt wer-
den müssen. 

 
 

 
 

 

 

 

  

1
•Die Schule hat eine Projektidee, eine Projektskizze für ein Schulentwicklungsprojekt /-
modell.

2
•Die Schulleitung nimmt Rücksprache mit dem AVM, Abteilung Schulaufsicht/Evaluation 
(telefonisch oder persönliches Gespräch) zur Klärung der nachfolgenden Frage:

Kernfrage: 
Handelt es sich beim Schulentwicklungsprojekt / -modell um 
ein Thema, das im Bildungsgesetz BiG oder in der Volks-
schulverordnung VSVO

1
 geregelt ist ? 

JA 
1
  

(weiter bei 
Punkt A3) 

NEIN 
2
  

(weiter bei 
Punkt B3 – 
Seite 2) 

A3
•Die Schulleitung stellt dem AVM (Abteilung Schulaufsicht / Evaluation) einen 
Umsetzungsplan3 zur Stellungnahme zu.

A4
•Die Abteilung Schulaufsicht / Evaluation nimmt den Umsetzungsplan zur Kenntnis4. Wenn 
Änderungen notwendig sind, wird eine Stellungsnahme5 abgegeben.
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Anpassungen an bereits begutachteten und bewilligten Schulentwicklungsprojekten-/modellen wer-

den dem AVM zur Kenntnisnahme zugestellt und werden gemäss Pt. A4 weiter behandelt. 

 

 

Begriffs-Definitionen und Legende: 
1
Schulentwicklungs-Projekte/- Modelle, die im BiG oder in der VSVO geregelt sind, sind OS- 

Modelle wie IOS, KOS, Integrative Schulungsformen, Begabungs- und Begabtenförderung, frei-
williger zweijähriger Kindergarten …  

2
Schulentwicklungs-Projekte/- Modelle, die nicht gesetzeskonform und nicht im BiG oder 

VSVO geregelt sind z.B. die Einführung der Basisstufe, Sporttalentklassen … 

3
Umsetzungsplan: Entspricht einer schriftlichen, für Aussenstehende leicht nachvollziehbaren, 

Planung des Projektes und Klärung schulspezifischer Fragestellungen bezgl. des Projektthemas. 
Zudem wird aufgezeigt, wie die kantonalen Rahmenkonzeptvorgaben in der Schule konkret um-
gesetzt werden. 

4
Kenntnisnahme: Ist ein Antwortschreiben, das den Erhalt des Umsetzungspapieres oder Kon-

zeptes bestätigt, ohne inhaltlich Stellung zu beziehen. 

5
Stellungsnahme: Ist eine kurze Antwort des AVM, in der kurz die Hauptpunkte des Modells ge-

würdigt und die Abweichungen des Umsetzungsplanes von den gesetzlichen oder kantonalen 
Vorlagen aufgezeigt werden. 

6
Konzept: Zeigt umfassend die Hintergründe, die Ziele und die Umsetzungsplanung des Projek-

tes auf.  
 

B3
•Die Schulleitung kann Beratung beim AVM bezgl. des Schulentwicklungsprojekts einholen.  

B4
•Der Schulrat genehmigt das Konzept6 des Schulentwicklungsprojekts.

B5
•Der Gemeinderat genehmigt das Konzept des Schulentwicklungsprojekts.

B6
•Der Gemeinderat reicht das Konzept des Schulentwicklungsprojektes zur Genehmigung 
durch den Regierungsrat an die Staatskanzlei ein.


